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Stuttgart, 08.03.2023 
 

36/2023 427/2023 R 40564/2023 
 
Aktualisierung der Empfehlungen zu Leistungen zum Unterhalt (Pflegegeld) für Kinder und 
Jugendliche in Vollzeitpflege nach dem SGB VIII für 2023 in Bezug auf den 
Erstattungsbetrag für nachgewiesene Aufwendungen für die Alterssicherung 
1 Anlage 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 02.02.2023 hat das Präsidium des Deutschen Vereins seine am 20.09.2022 verabschiedeten 
Empfehlungen zur Fortschreibung der monatlichen Pauschalbeträge in der Vollzeitpflege (§§ 33, 
39 SGB VIII) für das Jahr 2023 in Bezug auf den Erstattungsbetrag für nachgewiesene 
Aufwendungen für die Alterssicherung aktualisiert. 
 
Der Mindestbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung wurde mit Wirkung zum 01.01.2023 auf 
96,72 € erhöht. Eine Anpassung des Pauschalbetrages nach § 39 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII ist 
somit erforderlich. 
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Die Empfehlung des Deutschen Vereins wird für Baden-Württemberg übernommen, so dass 
für 2023 der Betrag von 48,36 € pro Monat für die hälftige Erstattung von Beiträgen für  
eine angemessene Alterssicherung von Pflegepersonen empfohlen wird. 
 
Alle weiteren Beträge bleiben wie im Rundschreiben vom 25.10.2022 benannt unverändert: 
 
Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung betragen derzeit jährlich 182,53 €.  
 
Das Pflegegeld in der Vollzeitpflege ist nach Alter gestaffelt und die Beträge für 2023 in Baden-
Württemberg sind der Tabelle zu entnehmen. 
 

Alter des 
Pflegekindes (von … 
bis unter … Jahren) 

Kosten für den 
Sachaufwand (€) 

Kosten der Pflege 
und Erziehung (€) 

Pflegegeld  
ab 01.01.2023 (€) 

0 - 6 639 312    951 

6 - 12 783 312  1.095 

12 - 18 919 312 1.231 

  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez.     gez.     gez. 
Dr. Jürgen Strohmaier 
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Benjamin Lachat 
 
 

 
 


